
    
  
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zur Nutzung des 
 

Eltern-Kind- Lernraumes  
 

(Festpunkt N23, Raum-Nr. 2703) 
 

 
Dieser Raum wurde vorrangig für Studierende als Still- und Lernraum für kurzfristige 

Betreuungsnotfälle im Bezug auf der Sorge unterstehende Kinder eingerichtet. Soweit und 

solange der Raum aktuell nicht von Studierenden mit Kind benötigt wird, steht der Raum 

auch Studierenden ohne Kind zum Lernen zur Verfügung.  

 

Mit Rücksicht auf die lernenden Studierenden in den angrenzenden Räumen, achten Sie 

bitte auf einen niedrigen Geräuschpegel in diesem Raum und sprechen leise mit Ihrem Kind. 

Verlassen Sie bitte notfalls den Raum, sofern Ihr Kind nicht nur für einen Moment zu laut 

wird. 

 

Die Raumnutzenden tragen Sorge für die pflegliche Behandlung der Einrichtung und 

Ausstattung. Es dürfen keine Gegenstände aus dem Raum entfernt werden. Der Raum ist in 

einem ordentlichen, aufgeräumten Zustand zu hinterlassen.  

Sofern sich der Raum nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, z. B. unordentlich 

ist oder Gegenstände entfernt wurden, informieren Sie bitte das Lernflächenreferat:  

stuve.lernflaechen@uni-ulm.de  
 

 

Aufsichtspflicht und Haftung liegt bei den Eltern! 
Die Studierenden mit Kind bleiben selbst aufsichtspflichtig für das von ihnen mitgebrachte 

Kind. Sie müssen darauf achten, dass ihr Kind in diesem Raum nur mit altersgerechtem 

Spielzeug in Kontakt kommt. Kinder dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in diesem Raum sowie 

auf dem gesamten Uni-Gelände aufhalten. Die Eltern haften für ihre Kinder. 

 
 
Anregungen, Lob und Kritik an: 
 
Stöckle, Familienservice, 
maria.stoeckle@uni-ulm.de 
 

 
Lernflächenreferat StuVe, 
stuve.lernflaechen@uni-ulm.de 

 
Universität Ulm, im Oktober 2014 
 
 

 

 


